
Hortplatz für Schulkinder (monatlich) ohne Spielgeld mit Spielgeld

ohne Hausaufgabenbetreuung
2 - 3 Std.      60,00 €                65,00 €           

Hortplatz für Schulkinder (monatlich) ohne Spielgeld mit Spielgeld

mit Hausaufgabenbetreuung

2 - 3 Std.      84,00 €                89,00 €           

3 - 4 Std.      93,00 €                98,00 €           

4 - 5 Std.      102,00 €              107,00 €         

5 - 6 Std.      113,00 €              118,00 €         

Hinzu kommen pro Monat :

Spielgeld (s.o.) 5,00 €                  (Pflichtbeitrag für Spiel- und Bastelmaterial)
Essensbeitrag  pro Mittagessen 4,40 €                  
(Die Abrechnung erfolgt im Folgemonat. Berechnet wird  aufgrund tatsächlicher Anwesenheit. Aufgrund der tägl. Planung, 

müssen Abwesenheitsmeldungen nach 10 Uhr in Rechnung gestellt werden. Das Mittagessen ist verpflichtender Bestandteil.)

Schulausfallzeiten   4,00 €                  (Pflichtbeitrag pauschal)

Hinzu kommt einmal pro Jahr:
Müsligeld 15,00 €                (Pflichtbeitrag fällig mit der ersten Rate)

Diese Beiträge sind für 12 Monate zu entrichten (September - August).

Bei Neuanmeldungen ist eine einmalige Anmeldegebühr zu entrichten                 10,00 €           

Feriendienst-Buchungen

Beiträge werden nach zusätzlichem Mehrbedarf unter Berücksichtigung der gebuchten 

monatlichen Hort-Betreuungszeit berechnet. 

Eine vorherige Anmeldung für den Feriendienst ist notwendig.

Die Gebührenordnung wurde am 07.05.2024 in der Aussschusssitzung des KiTa-Verbundes genehmigt und löst zum 
o.g. Stichtag die Gebührenordnung vom 22.03.2023 ab.

i.V. Wolfgang Gschlößl
KiTa-Verwaltungsleiter Bankverbindung: Kath. Kirchenstiftung Christkönig

meine Volksbank Raiffeisenbank

IBAN: DE92 7116 0000 0101 3183 90

BIC: GENODEF1VRR

gültig ab 01. September 2024

Katholischer Kitaverbund
                Aschau - Kraiburg - Waldkraiburg

St. Lucia an der Dieselgrundschule in Waldkraiburg   
 Gebührenordnung des Kinderhorts

Elternbeiträge

Elternbeiträge sind die Kosten, die unmittelbar für die Betreuung des Kindes regelmäßig von den Eltern zu übernehmen sind. 
Es handelt sich dabei um einen Jahresbeitrag zur Mitfinanzierung der Betriebskosten einer Tageseinrichtung. Er ist in 
monatlichen Teilbeträgen zu entrichten.


